
MERKBLATT 4: HAUSTIERE IN DER WOHNUNG
Viele Mieter wünschen sich ein Haustier. Aber Achtung: Vor Anschaffung eines Tieres sollten Sie sich  

informieren, ob die Tierhaltung überhaupt erlaubt ist.

Schauen Sie sich die Regelungen im Mietvertrag genau an. Es bestehen zahlreiche unterschiedliche  

Regelungen: 

1) JEGLICHE TIERHALTUNG IST VERBOTEN:

Diese Klausel ist unwirksam, da sich das Tierhaltungsverbot auch auf sog. Kleintiere bezieht. In diesem Fall, 

können Sie sich ein Tier anschaffen. Sie müssen Ihren Vermieter nicht fragen. Ausnahme: Sie wollen sich 

einen Hund anschaffen. Dieser muß der Hundehaltung zustimmen, wenn Ihr Interesse an der Hundehaltung 

dem Interesse des Vermieters an einem „hundefreien Haus“ überwiegt.

2) DIE HALTUNG GRÖSSERER HAUSTIERE WIE HUNDE ODER KATZEN IST UNTERSAGT:

Eine derartige Regelung im Mietvertrag ist wirksam. Ein Hund darf nur in der Wohnung gehalten werden, 

wenn Ihr Vermieter es erlaubt. Diese Erlaubnis sollten Sie sich schriftlich geben lassen.

3) DIE HALTUNG GRÖSSERER HAUSTIERE IST VON DER ERLAUBNIS DES VERMIETERS ABHÄNGIG.

Hier benötigen Sie die Erlaubnis des Vermieters.

WELCHE AUSNAHMEN BESTEHEN?

Ein Verbot Ihres Vermieters kann treuwidrig sein. Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn andere Mieter bereits 

Tiere halten und das Ihnen ausgesprochene Verbot auf sachfremden Erwägungen beruht.

Ein Verbot ist dann nicht mehr zulässig, wenn Sie seit Jahren mit Kenntnis des Vermieters das Tier halten.

Die Haltung eines Blindenhundes kann nicht untersagt werden.
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HABEN SIE NOCH FRAGEN? 
GERNE STEHEN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER MITGLIEDSCHAFT HILFREICH ZUR SEITE!
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www.bremermieterschutzbund.de


